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Beitritts-Erklärung 
 
Ich beantrage hiermit die Aufnahme als Mitglied in den TuS 48 Ehringhausen e. V. in die Abteilung 
 
[   ] Fußball         [   ]Tischtennis                 [   ] Ski                  [   ]Gymnastik + Breitensport 
     
 
[   ] Ich beantrage die Aufnahme als förderndes, passives Mitglied in die Abteilung     …………………………..  
 
 
 
Name…....................................................................      Vorname   …...............................................      m …. /  w …. 
 
Anschrift: PLZ  ...........................    Wohnort/Ortsteil    .................................................................................. 
                                      .                  
Straße, Haus-Nr.      ............................................................................        Geburtsdatum:    .............................. 
 
Telefon: Festnetz: ............................................                 Mobil-Nr: .......................................................... 
 
 E-Mail  .…………………..………………………………………………….…… 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten im Rahmen der Mitgliederverwaltung gespeichert werden. 
Bilder, die im Zusammenhang mit Vereinsveranstaltungen aufgenommen wurden, dürfen in der örtlichen Presse, auf 
Plakaten und auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht werden. Mit der Mitgliedschaft wird die Vereinssatzung 
des TuS 48 anerkannt. Es greift die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für Vereine. 
 
Datum ……………………………………… 
 
Unterschrift     .................................................            Unterschrift ………………………................................. 
Bei Minderjährigen: Unterschrift beider Erziehungsberechtigten. Mit der Unterschrift erklären sich die Erziehungsberechtigten bereit, die 
Beitragszahlung zu übernehmen. Diese Schuldübernahme ist bis zur Volljährigkeit des Kindes begrenzt. 
 
 
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats:  
Die Entrichtung des Beitrages erfolgt durch Bankeinzug 1x jährlich 
Zahlungsempfänger: TuS 48 Ehringhausen e. v., Dorf 15, 59590 Geseke, OT Ehringhausen 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 51ZZZ00000730916 
Mandatsreferenz: = Mitgliedsnummer (wird noch mitgeteilt) 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige den TuS 48 Ehringhausen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom TuS 48 Ehringhausen auf mein Konto gezogene Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
Vorname und Nachname des Kontoinhabers:   …………………………………………………………………………………….. 
 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
IBAN Nr.  DE..............................................................................BIC………………………………………………………………. 
 
Datum ……………………………………… 
 
Unterschrift     .................................................            Unterschrift ………………………................................. 
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Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über die Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung von Beiträgen und Gebühren an den 
Verein. Sie ist Bestandteil der Beitritts-Erklärung.  
 
Gemäß § 4 der Satzung „Erwerb der Mitgliedschaft“ 
Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. 
Die Mitgliedschaft beträgt mindestens ein Jahr und wird durch schriftliche Beitrittserklärung an den geschäftsführenden Vorstand 
unter Beifügung der Einzugsermächtigung für sämtliche Beiträge und Gebühren erworben.  
Beim Aufnahmeantrag eines Minderjährigen ist die schriftliche Zustimmung seiner gesetzlichen Vertreter erforderlich. 
Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte Vorstand durch Beschluss. Mit Beschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Der Erwerb der Mitgliedschaft wird 
vom Verein schriftlich bestätigt. 
Gemäß § 6 der Satzung „Beendigung der Mitgliedschaft“ 
Die Mitgliedschaft endet 
- durch Austritt 
- durch Ausschluss 
- durch Tod 
Der Austritt mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Jahresende ist schriftlich gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand 
zu erklären.  
Wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt zieht das den Ausschluss aus dem 
Verein nach sich.  
Eine Vereinsfreigabe erfolgt nicht eher, bis alle Forderungen des Vereins vollständig beglichen sind. 
Mit dem Austritt aus dem Verein oder dem Verlust der Mitgliedschaft erlöschen sämtliche aus der Mitgliedschaft entspringende 
Rechte. Die Beitragspflicht erlischt mit Beendigung des laufenden Geschäftsjahres. Vereinseigene Gegenstände sind dem Verein 
zurückzugeben oder wertmäßig abzugelten. 
Die Beendigung befreit nicht von der Zahlung noch ausstehender Beiträge oder anderer Verbindlichkeiten. 
 
Gemäß § 7 der Satzung „Beiträge“ 
Der Verein besteht aus: 
- aktiven Mitgliedern 
- Fördermitgliedern 
- Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt in der Abteilung 

 Fußball Tischtennis Gymnastik + 
Breitensport 

Ski, 
 

Aktive Mitglieder 
bis zur Vollendung des 
18. Lebensjahres 
 
Erwachsene 

 
 

45,00 € 
 

80,00 € 

 
 

24,00 € 
 

38,00 € 

 
 

20,00 € 
 

25,00 € 
 

 
 

15,00 € 
 

25,00 € 
 

Fördermitglieder 
mit eingeschränkter 
Nutzung der Vereinsange- 
bote 

 
 
 

18,00 € 

 
 
 

15,00 € 

 
 
 

15,00 € 
 

 
 
 

15,00 € 
 

Ehrenmitglieder und 
Ehrenvorsitzende 
sind beitragsfrei gestellt. 
 

    

Beiträge werden ab Datum der Beitritts-Erklärung anteilig für das aktuelle Kalenderjahr belastet und halbjährlich zum 15.02. und 
01.08. eingezogen. Sollte das Konto im Zeitpunkt des Beitragseinzugs nicht die erforderliche Deckung aufweisen und/oder entstehen 
dem Verein durch die Zahlungsverweigerung des Konto führenden Instituts Kosten, werden diese vom Mitglied bzw. dessen Eltern 
auf Anforderung erstattet.  
 
Zusätzlich können Umlagen, Kursgebühren und Sonderbeiträge für bestimmte Leistungen des Vereins erhoben werden.  
Mitglieder der Fußballabteilung die das 16. Lebensjahr vollendet haben sind zu Arbeitsleistungen von 16 Stunden pro Jahr 
verpflichtet. Ersatzweise kann die Arbeitsleistung mit 2,00 € pro Stunde abgegolten werden; der Betrag wird zum Jahresende von der 
Hauptkasse eingezogen. 
In besonderen Härtefällen können durch Einzelbeschluss der Abteilungsleitung Mitglieder beitragsfrei gestellt werden. Gleiches gilt 
für Beitrags-Stundungen oder -ermäßigungen. Eine Vorlage entsprechender Nachweise durch das Mitglied ist Voraussetzung. 
 
Bei einer Vollmitgliedschaft einer Familie mit mehr als 2 Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden die weiteren 
Kinder beitragsfrei geführt. 
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Mitgliederdatei 
Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch Datenverarbeitung. Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gespeichert, übermittelt und genutzt. 
 
Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung wurde in den Abteilungsversammlungen Im Jahre 2019 beschlossen und tritt am 01. Jan. 2020 in Kraft. 
Geändert 03.12.2019, Hubertus Bünker, 1. Vorsitzender 
 
  
 
 


